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im Freistaat Thüringen 
19. Dezember 2023

Laut Kabinettbeschluss vom 17. November 
2020 ist die Landesbeauftragte bzw. der Lan-
desbeauftragte für Kinderschutz und die Be-
kämpfung sexueller Gewalt an Kinder aufge-
fordert, dem Kabinett mindestens einmal jähr-
lich über ihre/seine Arbeit zu berichten.  

Mit Beschluss des Kabinetts vom 19. Septem-
ber 2023 wurde der Landesbeauftragte für Kin-
derschutz im Freistaat Thüringen gebeten, im 
Rahmen seines jährlichen Kabinettberichts 
auch zur Tätigkeit des Landesbetroffenenrates 
zu berichten. Der durch das Kabinett am 24. 
Mai 2022 bestätigte Landesbeauftragte für 
Kinderschutz im Freistaat Thüringen, Prof. 
Dr. Winfried Speitkamp, hat im Jahr 2023 in 
Abstimmung mit der Interministeriellen Arbeits-
gruppe Kinderschutz die folgenden inhaltlichen 
Schwerpunkte in den Fokus gerückt: 

1. Einrichtung eines Landesbetroffenenrates 
für Betroffene von sexualisierter Gewalt in 
Kindheit und Jugend  

2. Prävention sexualisierter Gewalt in Thürin-
ger Vereinen und Verbänden 

Die ressortübergreifende Kooperation ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit des Lan-
desbeauftragten für Kinderschutz im Freistaat 
Thüringen. Die Interministerielle Arbeitsgruppe 
tagte unter Federführung des Thüringer Minis-
teriums für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) 
mit folgenden Ressorts: Thüringer Staatskanz-
lei (TSK), Thüringer Ministerium für Inneres 
und Kommunales (TMIK), Thüringer Ministe-
rium für Migration, Justiz und Verbraucher-
schutz (TMMJV), Thüringer Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesell-
schaft (TMWWDG), Thüringer Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie (TMASGFF).  

Die Arbeitsebene der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe hat sich in 2023 zu den wichtigsten 
Themenschwerpunkten ausgetauscht und ab-
gestimmt. 

Die Geschäftsstelle des Landesbeauftrag-
ten, die seit 1. April 2021 mit einer Referentin 
tätig ist, wurde zum 1. Dezember 2022 durch 
eine Sachbearbeiterin personell verstärkt. Zur 
regelhaften Arbeitsweise und Abstimmung ge-
hören monatliche Jour-fixe-Termine der Ge-
schäftsstelle mit dem Landesbeauftragten für 
Kinderschutz im Freistaat Thüringen. 
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Thüringer Kinder- und Jugend-
hilfe-Ausführungsgesetz 
(ThürKJHAG) 

Aktuell wird ein Gesetzesentwurf der regie-
rungstragenden Fraktionen zur Änderung des 
ThürKJHAG (Drs.-Nummer 7/8242) beraten. 
Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem die 
Verankerung des Landesbeauftragten für Kin-
derschutz vor und beschreibt dessen Aufga-
ben. Derzeit ist der Gesetzesentwurf den fach-
lich betroffenen Ausschüssen zur Beratung zu-
gewiesen. Am 20. Oktober 2023 fand die An-
hörung im Ausschuss für Bildung, Jugend und 
Sport statt. 

Zur Einrichtung eines Landesbe-
troffenenrates 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
sexueller sowie physischer und psychischer 
Gewalt hat gemäß Art. 19 der Thüringer Ver-
fassung und Art. 2 des Grundgesetzes Ver-
fassungsrang. Kinderrechte sind Menschen-
rechte und zudem durch die in der Bundesre-
publik Deutschland ratifizierte UN-Kinder-
rechtskonvention besonders geschützt. Se-
xualisierte Gewalt stellt somit eine Menschen-
rechtsverletzung dar. Um dauerhaft wirksam 
Intervention, Prävention und Aufarbeitung in 
Fällen sexualisierter Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen zu gewährleisten, braucht Kin-
derschutz ein breit gefächertes Netzwerk aus 
Politik, Verwaltung, Sozial- und Bildungswe-
sen, Justiz, Polizei, Gesundheitswesen sowie 
Jugendhilfe. Die Umsetzung des Schutzauf-
trages für Kinder und Jugendliche bei sexua-
lisierter Gewalt kann nur ressortübergreifend 
gelingen.  

Nach der Einsetzung eines Landesbeauftrag-
ten für Kinderschutz und der Etablierung der 
Interministeriellen Arbeitsgruppe Kinder-
schutz soll im nächsten Schritt zur strukturier-
ten Beteiligung der von sexualisierter Gewalt 
in Kindheit und Jugend Betroffenen ein Lan-
desbetroffenenrat eingerichtet werden. Das 
Kabinett hat in seiner 177. Kabinettsitzung 
am 19. September 2023 das Konzept zur Er-
richtung eines Landesbetroffenenrates beim 
Landesbeauftragten für Kinderschutz im Frei-
staat Thüringen in Bezug auf sexualisierte 
Gewalt in Kindheit und Jugend zur Kenntnis 

genommen und den Landesbeauftragten ge-
beten, zur Tätigkeit des Landesbetroffenenra-
tes im Rahmen seines jährlichen Kabinettbe-
richts zu informieren. Derzeit befindet sich der 
Landesbetroffenenrat im Aufbau.  

Nach der Information des Kabinetts am 19. 
September 2023 erfolgte am 10. November 
2023 eine Vorabinformation per E-Brief über 
die bekannten relevanten Netzwerk-
partner*innen wie 

■ Landesarbeitsgemeinschaft AG Kinder- 
und Jugendschutz Thüringen e. V - Kin-
der- und Jugendschutzdienste 

■ Landesjugendhilfeausschuss 
■ Landesfrauenrat 
■ Landessportbund 
■ LIGA der freien Wohlfahrtspflege 
■ Der Paritätische 
■ Religionsgemeinschaften 
■ Strukturen gegen häusliche Gewalt (Bei-

rat Gewaltschutz, Koordinierungsstelle 
IK)  

■ Strukturen der Jugend- und Schülerver-
tretungen 

■ Kreis- und Stadtjugendringe 
■ AG örtliche Jugendförderung 
■ THW, Feuerwehr, Rettungskräfte 
■ Behindertenverbände 
■ Psycholog*innen, Therapeut*innen. 

Der Prozess wird mit individuellen Ge-
sprächsangeboten durch die Geschäftsstelle 
des Landesbeauftragten unterstützt. Der 
Start der Bewerbungsphase erfolgte auch 
medienwirksam am 18. November 2023 für 
eine breite Öffentlichkeit.  

Das Auswahlverfahren wird nach den im Kon-
zept zur Einrichtung des Landesbetroffenen-
rates enthaltenen Vorgaben durch die Ge-
schäftsstelle des Landesbeauftragten für Kin-
derschutz im Freistaat Thüringen umgesetzt. 

Zur Prävention sexualisierter 
Gewalt in Thüringer Vereinen 
und Verbänden 

Im Jahr 2021 wurde der inhaltliche Schwer-
punkt der Arbeit auf die Erarbeitung und Fort-
schreibung von Kinderschutzkonzepten für 
alle Einrichtungen, Dienste, Vereine/Verbände, 
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ge-
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legt. Der Beschluss der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe vom 13. Juli 2022 hat diesem An-
spruch Rechnung getragen und ein zweistufi-
ges Verfahren festgelegt, wonach alle Vereine 
und Verbände, die mit Kindern und Jugendli-
chen arbeiten, zunächst Informationen, Sensi-
bilisierung und Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote erhalten und erst im zweiten 
Schritt die Vergabe von öffentlichen Mitteln aus 
der Landesförderung an die Vorlage und Um-
setzung von Kinderschutzkonzepten geknüpft 
werden soll.  

Folgende Maßnahmen zur Umsetzung des ers-
ten Schrittes wurden im Jahr 2023 erarbeitet:  

Austausch Vereins- und Ver-
bandsvertretungen 

In einem ersten Schritt wurde ein strategisch 
sinnvolles und ressortabgestimmtes Konzept 
zum Vorgehen der Umsetzung des Beschlus-
ses der Jugend- und Familienministerkonfe-
renz (JFMK) vom Mai 2022 erarbeitet. An-
schließend ist die Geschäftsstelle des Lan-
desbeauftragten mit Vereins- und Verbands-
vertretungen auf überörtlicher und örtlicher 
Ebene im Rahmen von Fachgesprächen in 
den Austausch getreten, hat die Teilnehmen-
den zum Thema Kinderschutz sensibilisiert, 
über das Vorhaben informiert sowie gemein-
sam Unterstützungsbedarfe eruiert.  

Um neben der Ist-Stands- und Bedarfsermitt-
lung eine intensivere Vernetzung der Ak-
teur*innen zu erzielen, wurden auch die loka-
len Akteur*innen im Kinderschutz hinzugela-
den (z.B.: Jugendamtsleitungen, Netzwerkko-
ordinierende Kinderschutz, etc.).  

Nach der zentralen Auftaktveranstaltung am 
19. April 2023 wurden aktuell elf von 22 Ge-
bietskörperschaften vor Ort besucht und zum 
Thema befragt. Dabei zeigen sich von Verein 
zu Verein unterschiedliche Arbeitsstände im 
Kinderschutz. Es gibt bereits einige wenige 
Vereine und zugehörige Landesverbände, die 
das Thema als wichtig erkannt und ein Kin-
derschutzkonzept erarbeitet haben. Insbe-
sondere der Landessportbund Thüringen hat 
durch die Förderung im Rahmen des „Lande-
sprogramm Kinderschutz“ erste Strukturen 
und Unterstützungsmöglichkeiten aufbauen 
können.  

Die meisten Thüringer Vereine und Verbände 
halten jedoch nur vereinzelte Maßnahmen 

zum Schutz ihrer zu betreuenden Kinder und 
Jugendlichen vor (z.B.: Beschwerdestruktur), 
haben diese jedoch nicht in einem Konzept 
gebündelt. Hier zeigen sich große Bedarfe, 
insbesondere im Ehrenamtsbereich.  

Resultierend aus den Fachgesprächen mit 
den Vereins- und Verbandsvertretungen 
konnte ermittelt werden, dass vielen Vereinen 
und Verbänden die Ressourcen zur Erarbei-
tung und Umsetzung von Kinderschutzkon-
zepten fehlen. In den Fachgesprächen wur-
den vor allem fehlendes Personal sowie feh-
lende zeitliche und finanzielle Ressourcen, 
insbesondere im ländlichen Raum, genannt. 
So erfordert die Zielgruppe des Ehrenamtes 
auch eine besondere Unterstützung. Neben 
der Sorge vor einem Generalverdacht oder 
einer Überforderung von ehrenamtlich Täti-
gen sind fehlendes Fachwissen und die dar-
aus resultierende Handlungsunsicherheit zu 
berücksichtigen. Entsprechende Unterstüt-
zungsangebote sind daher auf die Zielgruppe 
anzupassen.  

Unterstützungsangebote 

Neben den Fachgesprächen und der Ress-
ortabfrage ist die Konzeptionierung erster Un-
terstützungsangebote durch die Geschäfts-
stelle des Landesbeauftragten erfolgt. Ge-
mäß dem Beschluss der Interministeriellen 
Arbeitsgruppe Kinderschutz vom 13. Juli 
2022 wurden auf Grundlage der Vorgaben 
der Unabhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
fachliche Empfehlungen für die Erarbeitung 
von Schutzkonzepten entwickelt.  

Die erarbeitete Handreichung „Schritt für 
Schritt zum Kinderschutzkonzept“ richtet sich 
an alle Haupt- und Ehrenamtlichen in Thürin-
gen, die mit Kindern und Jugendlichen zu-
sammenarbeiten. Um der Passgenauigkeit 
für die Zielgruppen gerecht zu werden, hat 
sich die Geschäftsstelle entschieden, die Leit-
linien im Sinne einer Schritt für Schritt-Anlei-
tung abzubilden. Sie kann von Vereinen und 
Verbänden, aber auch von Schulen, Kinder-
tagesstätten oder Einrichtungen der Hilfen 
zur Erziehung angewendet werden. Ergän-
zend zur Handreichung wurden erste Ent-
würfe für Broschüren mit fachbereichsspezifi-
schen Informationen und Unterstützungshin-
weisen erarbeitet.  
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Neben den Leitlinien sollen Vereinen und 
Verbänden voraussichtlich ab Frühjahr 2024 
Fortbildungen zu sog. „Schutzkonzepte-Bera-
ter*innen“ (angelehnt an das Curriculum zur 
Fortbildung in Baden-Württemberg) durch die 
Geschäftsstelle des Landesbeauftragten an-
geboten werden. Ziel ist, möglichst viele Part-
ner*innen als Schutzkonzepte-Berater*innen 
für die Vereine und Verbände zu gewinnen, 
aber auch auf andere Fachbereiche auszu-
weiten. 

Außer den dargestellten Schwerpunkten sind 
weitere Projekte und Aktionen zu nennen, die 
die Kinderschutzarbeit im Allgemeinen und 
die Arbeit an den Kinderschutzkonzepten im 
Besonderen unterstützen: 

Kinderschutzfachtag 

Am 21. Oktober 2023 wurde in der Lan-
dessportschule Bad Blankenburg in Koopera-
tion der Geschäftsstelle des Landesbeauf-
tragten mit dem Landessportbund Thüringen 
e. V. sowie der Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz Thüringen e. V. 
der alljährliche Kinderschutzfachtag angebo-
ten. Im Mittelpunkt der hybriden, interdiszipli-
nären Veranstaltung standen die Herausfor-
derungen im Rahmen der Erarbeitung und 
Umsetzung des Schutzprozesses (Erarbei-
tung, Umsetzung, Fortschreibung des 
Schutzkonzeptes) v. a. im Thüringer Sport.  

Inhalte waren die Auseinandersetzung mit 
wissenschaftlichen Studienergebnissen und 
Erkenntnissen zum Thema sowie die mög-
lichst praxisnahe Übertragung und Umset-
zung. Täter*innenstrategien, die Verantwor-
tung von Vorständen, die Rolle von Medien 
und Sexualität sowie Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen sowie die positiven 
Aspekte von Schutzkonzepten auf die Mitglie-
dergewinnung sollten zu einer noch breiteren 
Information, Sensibilisierung und Motivation 
für die Gestaltung der Schutzprozesse dienen 
und wichtige Impulse, v. a. für die Vereinstä-
tigkeit, geben. Auch Ansprechstellen und Be-
schwerdestrukturen lagen im Fokus des 
Fachtages. So konnte die Geschäftsstelle 
des Landesbeauftragten für Kinderschutz im 
Freistaat Thüringen eine erste Zusammenar-
beit mit der unabhängigen Ansprechstelle für 
Betroffene sexualisierter, psychischer und 

physischer Gewalt im Sport „SafeSport e. V.“ 
initiieren und deren persönliche Vorstellung 
auf dem Fachtag ermöglichen. Die Ansprech-
stelle wird vom Bundesministerium des Inne-
ren und für die Heimat gefördert und hat am 
11. Juli 2023 ihre Arbeit aufgenommen. Sie 
agiert bundesweit als externe Ansprech- und 
Beschwerdestelle und ist daher auch für die 
Vereine und Verbände des Thüringer Sports 
ein bedeutsamer Ansprech- und Kooperati-
onspartner bei Vorfällen von sexualisierter, 
psychischer und physischer Gewalt im Sport. 
Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
werden derzeit sondiert. 

Fortführung der bestehenden 
Unterstützungsangebote 

2023 wurden weiterhin sowohl die Online-
Sprechstunde als auch die Podcast-Themen-
reihe zur Initiative „Thüringer Kinderschutzkon-
zept“ für alle Thüringer Kinderschutzakteur*in-
nen angeboten.  

Ende Oktober 2023 wurde der siebte Podcast 
zum Bestandteil „Interventionsplan“ aufge-
zeichnet. 

Insgesamt sind für die ersten sechs Folgen der 
Podcasts in 2023 ca. 2.000 Wiedergaben auf 
sechs Plattformen zu verzeichnen. Auf der mit 
40 Prozent am meisten genutzten Plattform 
und 125 Follower*innen waren zu 82,2 Prozent 
der Nutzer*innen weiblich und 66,7 Prozent 
zwischen 28 und 34 Jahren alt.  

Das Angebot der Online-Sprechstunde wird 
noch nicht in dem erwünschten Umfang von 
Fachkräften oder Ehrenamtlichen angenom-
men. Ca. 30 konkrete Anfragen konnten zum 
Teil sehr intensiv beantwortet werden. Das An-
gebot und dessen Nutzen für die Einrichtungen 
und Vereine wird weiter kontinuierlich bewor-
ben.  

An der Fortführung der Online-Sprechstunde 
durch einen geeigneten Kinder- und Jugend-
schutzdienst wird festgehalten, da die Mehr-
zahl der Einrichtungen auf dem Weg eine zu-
sätzliche externe Begleitung für einrichtungs- 
und vereinsspezifische Fragestellungen benö-
tigt. Zudem haben die Vereine und Verbände 
erst jetzt mit den Schutzprozessen begonnen. 
Vor allem für diese Zielgruppe der Ehrenamtli-
chen wird derzeit noch kein weiteres Angebot 
vorgehalten. Daher ist die Ausschreibung für 
die Online-Sprechstunde im September 2023 
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erfolgt. Die Vergabe für die Umsetzung zum 
Jahr 2024 nach den Eignungs- und Zuschlags-
kriterien ist in Vorbereitung. 

Unterstützung der Schutzpro-
zesse an den Thüringer Schulen  

Die Schutzprozesse an den Thüringer Schulen 
werden durch die Schulpsycholog*innen der 
Staatlichen Schulämter begleitet und unter-
stützt. Von den Schulpsycholog*innen werden 
regionale Fachgespräche und Austauschrun-
den mit Schulen angeboten. Sie dienen der 
Vermittlung von fachlich-inhaltlichen und me-
thodischen Hinweisen und dem Austausch von 
Erfahrungen der Schulen untereinander. Aus 
ein bis zwei Schulpsycholog*innen als Multipli-
kator*innen pro Schulamt besteht eine Arbeits-
gruppe „Schule gegen sexuelle Gewalt“, die 
gemeinsam mit der Geschäftsstelle des Lan-
desbeauftragten Bedarfe der Schulen eruiert 
und Schritte und Strategien zur Arbeit mit den 
Schulen ableitet und entwickelt. Einer Schät-
zung der Arbeitsgruppe zufolge sind ca. 80 % 
der Thüringer Schulen im Schuljahr 2022/23 in 
die Schutzprozesse gestartet. 

Überdies ist das Modellprojekt „Safe talk – 
real talk – Sprechen über mediatisierte se-
xualisierte Gewalt“ konzipiert worden, wel-
ches den drastisch steigenden Zahlen von Ta-
ten der Herstellung, dem Besitz und der Ver-
breitung von Missbrauchsdarstellungen entge-
genwirken soll. Die Etablierung des durch die 
Geschäftsstelle des Landesbeauftragten finan-
zierten Modellprojektes „Safe talk – real talk – 
Sprechen über mediatisierte sexualisierte Ge-
walt“, welches bei der Landesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz Thüringen 
e. V. angesiedelt ist, hat mit der Einstellung 
zweier Projektmitarbeiterinnen (mit je 0,5 VZB) 
am 1. April 2023 begonnen. 

Nach der Planungs-, Vorstellungs- und Erpro-
bungsphase steht das Projekt den Thüringer 
Schulen ab dem Schuljahr 2023/24 bis zum 31. 
März 2026 als Präventionsangebot kostenfrei 
zur Verfügung. Zielgruppe sind die fünften bis 
achten Klassen der weiterführenden Schulen. 
Mit dem Projekt sollen die Selbstwirksamkeit 
der Kinder und Jugendlichen gestärkt sowie 
Wissen bezüglich der Chancen und Risiken 
durch Nutzung von digitalen Medien vermittelt 
werden. Themenschwerpunkte sind Ge-
schlecht und Sexualität, Medienbildung und 

Medienkompetenzen sowie sexualisierte Medi-
engewalt. Zum Zeitpunkt 5. Oktober 2023 ha-
ben vier Projekttage mit 120 teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern stattgefunden. Ter-
miniert sind weitere 38 Projekttage bis Februar 
2024. Durch die zu Schuljahresbeginn begon-
nene Bewerbung des Angebotes wird mit stän-
dig wachsenden Terminanfragen zu rechnen 
sein. Einer Schätzung der Projektmitarbeiterin-
nen zufolge werden ca. 10.000 Schülerinnen 
und Schüler bis zum Ende der Projektlaufzeit 
von diesem Angebot profitieren können. 

Die Geschäftsstelle des Landesbeauftragten 
hat eine Fortbildung für Schulsachbearbei-
ter*innen durchgeführt, das Netzwerktreffen 
der Thüringer Gemeinschaftsschulen begleitet 
und einen Workshop zum Beratungslehrer*in-
nentag realisiert. 

In der im September 2023 am TMBJS neu ge-
bildeten Arbeitsgruppe „Gewalt an Schulen“ ist 
die Geschäftsstelle Mitglied und wird die Kin-
derschutzperspektive in die Diskussion einbrin-
gen. 

Kooperation mit dem Thüringer 
Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Me-
dien (ThILLM) 

Mit dem ThILLM wurden auf die Bedarfe der 
Zielgruppen Kita und Schule abgestimmte Fort-
bildungen zu den Themen sexualisierte Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen, Kinderschutz 
und Kinderschutzkonzepte angeboten und 
sehr gut angenommen.  

Insgesamt wurden bis 7. November 2023 
27 zentrale Veranstaltungen mit insgesamt 
436 Teilnehmenden durchgeführt, davon:  

■ drei Veranstaltungen im Rahmen der früh-
kindlichen Bildung und der Grund-
schule/Schulhort mit 81 Teilnehmenden 

■ 24 Veranstaltungen für Lehrkräfte und 
Schulleitungen sowie für die Berufsein-
gangsphase einschließlich Seiteneinstei-
ger*innen, davon  
− 16 Veranstaltungen in Präsenz mit 

261 Teilnehmenden und 
− drei Veranstaltungen online mit 15 

Teilnehmenden sowie 
− fünf schulinterne Veranstaltungen mit 

79 Teilnehmenden  

durchgeführt. 
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Für die Kita-Fachberater*innen wurde eine In-
formationsveranstaltung durch die Geschäfts-
stelle des Landesbeauftragten umgesetzt, die 
auch eine regionale Veranstaltung nach sich 
zog und praxisnahe Erfahrungen und Erfolge 
aufzeigte. Am 3. Thüringer Fachtag für früh-
kindliche Bildung am 18. Oktober 2023 war die 
Geschäftsstelle mit einem Informationsstand 
vertreten. 

Kooperation mit Gebietskörper-
schaften und Trägern 

Mit Vertreter*innen der evangelischen und ka-
tholischen Kirche sowie dem Landesjugend-
werk der evangelisch-freikirchlichen Gemein-
den wurden konstruktive Gespräche zu 
Schnittstellen und möglichen Erfordernissen 
und Maßnahmen geführt. 

Öffentlichkeitskampagne „Thü-
ringer Kinderschutzkonzept“ 

Die im Herbst 2022 angeschobene Öffentlich-
keitskampagne wurde im Jahr 2023 fortge-
setzt. Ein breites Fachpublikum ist auf die 
Kampagne aufmerksam geworden und nutzt 
die Materialien für die Sensibilisierung inner-
halb der Region, der Träger und der Einrich-
tungen, meist anlässlich von Fachtagen, 
Fachgesprächen, Workshops etc. Aus den 
Fachgesprächen und Rückmeldungen der 
Fachpraxis wird deutlich, dass sich die Fach-
kräfte in den Einrichtungen, Diensten und 
zum Teil auch schon die Vereine ihrer Verant-
wortung für den Schutzprozess bewusst sind 
und in ihren Strukturen gerecht werden wol-
len.  

Alle Maßnahmen mit finanziellen Auswirkun-
gen auf den Landeshaushalt 2023 erfolgen im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel und Stellen sowie für zukünftige 
Haushaltsjahre vorbehaltlich der Mittelbereit-
stellung durch den Haushaltsgesetzgeber. 
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